
Coiffeur C.01

Ziel und Zweck – Grundsätze

Coiffeurkosten sind grundsätzlich im Grundbedarf inbegriffen.

Bemerkungen

Für Personen in stationären Einrichtungen können in begründeten Ausnahmefällen 
Coiffeurkosten übernommen werden, wenn der Betrag nicht bereits in der entsprechenden 
Pauschale für den Lebensunterhalt enthalten ist.


